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„Die Abneigung der Staaten, aus dem Inhalt ihrer Macht-
fülle auch nur den geringsten Bruchteil einem gemeinsa-
men Institut zu übertragen, ist das größte Hindernis einer 
Weiterentwicklung dieser embryonalen Anfänge einer 
internationalen Verwaltungsorganisation.“

– Georg Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindun-
gen, 1882, S. 164 f.

Einführung

I. Intergouvernementalismus in der Eurokrise

Die Eurokrise1 darf mittlerweile aus volkswirtschaftlicher Warte als überwun-
den angesehen werden.2 Alle Mitgliedstaaten und mithin sowohl die Eurozone 
als auch die EU insgesamt generieren seit einigen Jahren konstant Wachstum; die 
Arbeitslosigkeit ist wieder auf Voreurokrisenniveau; und selbst die Zustimmung 
der europäischen Öffentlichkeit zum Euro erreicht Rekordwerte3.4 Jüngst endete 
mit dem groß angelegten europäischen Finanzhilfenprogramm für Griechenland 
scheinbar gar einer der visibelsten Brandherde der Eurokrise.5 Freilich: Nach der 
einen Wirtschafts- und Finanzkrise mag vor der nächsten sein. Deshalb ist es nur 
verantwortungsbewusst, wenn die auf der Eurokrise beruhende Reformdynamik 
noch heute zu spüren ist und die politische Diskussion zwischen Mandatsträgern, 
Öffentlichkeit und Forschung mit Blick auf die Fortentwicklung der zumindest 
ehemals so dramatisch krisenanfälligen Wirtschafts- und Währungsunion noch 
alles andere als abgeschlossen ist.6 

	 1	Zum Begriff „Eurokrise“ und seinem makroökonomischen Hintergrund Nitze, Finanz
hilfen für Euro-Staaten in der Krise, 2015, S. 42 ff.; zum Plural der zugrundeliegenden „Krisen“ 
Kotzur, in: Europa als Rechtsgemeinschaft, 2013, S. 45, 46; Darstellung der ökonomischen Kri-
senursachen z. B. bei Enderlein, in: Jahrbuch der Europäischen Integration 2011, S. 37, 41 ff.; 
siehe zuletzt auch K. Weber, in: Reshaping the European Union, 2018, S. 183, 202 ff.
	 2	ESM-Direktor Klaus Regling, in: FAZ, 11. August 2017, S. 16; anders dagegen – wohl we-
gen der noch immer hohen Arbeitslosigkeit – allerdings Jean-Claude Juncker, Rede zur Lage 
der Union am 9. September 2015: „Die Krise ist nicht vorbei. Sie hat nur eine Pause eingelegt.“, 
Manuskript abrufbar unter http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_de.htm.
	 3	Siehe zuletzt Standard-Eurobarometer 89, Frühjahr 2018, S. 34.
	 4	Siehe Einleitung zur Mitteilung der Kommission vom 6. Dezember 2017, COM(2017) 821 
final.
	 5	Siehe dazu die Pressemitteilung des ESM vom 20. August 2018, abrufbar unter https://
www.esm.europa.eu/press-releases/greece-successfully-concludes-esm-programme.
	 6	So auf europäischer Ebene zuletzt insbesondere die Vorschläge für ein Maßnahmenbündel 
im Dezember 2017 (vgl. dazu Mitteilung der Kommission vom 6. Dezember 2017, COM(2017) 
821 final); siehe zuletzt auch die Beiträge von Feld et al., Refocusing the European fiscal 
framework, 2018; sowie Darvas / Martin / Ragot, Réformer les règles budgétaires européennes: 
simplification, stabilisation et soutenabilité, 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_de.htm
https://www.esm.europa.eu/press-releases/greece-successfully-concludes-esm-programme
https://www.esm.europa.eu/press-releases/greece-successfully-concludes-esm-programme
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Selbst wenn mitunter Rechtsmissachtung die Eurokrise gespeist hat: Nicht nur 
erforderte eine glaubwürdige Reaktion auf die Eurokrise eine „Rückkehr zum 
Recht“;7 auch neugeschaffenes Recht nahm und nimmt eine tragende Rolle im 
Rahmen der Bekämpfung von Krisenursachen sowie der Abmilderung von Kri-
senfolgen ein. Konsequenterweise ist auch die rechtliche und rechtswissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit einer vielgestaltigen Rechtsmaterie, deren politische 
Initialzündung auf die Eurokrise zurückzuführen ist, nach wie vor im Gange. 

Die Reformen an und innerhalb der europäischen Wirtschaftsverfassung reichen 
im weitesteten Sinne von einer spezifischen, mikroökonomischen Regulierungsge-
setzgebung des Finanzsektors – namentlich der neu geschaffenen Bankenunion – 
bis hin zu makroökonomischen Maßnahmen, gerichtet auf die Bekämpfung von 
untragbarer öffentlicher Verschuldung in einzelnen mitgliedstaatlichen Volks-
wirtschaften.8 Die Eurokrise forderte dabei nicht nur die Union heraus; gerade 
vor dem Hintergrund ihrer Erscheinungsform als (Mitglied-)Staatsschuldenkrise9 
lastete besonderer politischer Handlungsdruck auch auf den Mitgliedstaaten selbst. 
Erschwerend kam eine besondere Krisenkonstellation hinzu: Da zum einen nicht 
alle Mitgliedstaaten an der Wirtschafts- und Währungsunion gleichermaßen 
partizipier(t)en und zum anderen nicht alle Mitgliedstaaten an übermäßiger Ver-
schuldung ihrer öffentlichen Hand zu ersticken drohten, war die Interessenlage 
nicht kongruent; die Mitgliedstaaten waren folglich nicht ausnahmslos gewillt, an 
einem Strang zu ziehen. 

Am Ende erforderte der krisenbedingt große Handlungsdruck deshalb auch 
politischen Pragmatismus. So vielgestaltig wie die einzelnen Neuerungen an und 
innerhalb der Wirtschaftsverfassung der Sache nach sind, so unterschiedlich war 
schließlich auch das angewendete rechtliche Instrumentarium, das nicht nur auf 
Unionsebene ansetzte. Dort, wo andere Lösungen scheinbar verschlossen waren, 
förderte die besondere Krisendynamik schließlich ein Phänomen zutage,10 dass – 
wenngleich nicht neu – noch immer als Fremdkörper erscheint: Die Setzung von 
Recht auf Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags zwischen einigen bindungs-

	 7	Kirchhof, in: NJW 2013, S. 1, 3 f.; sowie Oppermann, in NJW 2013, S. 6 ff.
	 8	Vgl. zur Differenzierung zwischen mikroökonomischer und makroökonomischer Wirt-
schaftsverfassung in Europa Tuori / Tuori, The Eurozone Crisis, 2014, S. 13 ff.
	 9	Dazu Nitze, Finanzhilfen für Euro-Staaten in der Krise, 2015, S. 48 ff.
	 10	Siehe exemplarisch Wolfgang Schäuble, Rede vom 11. Januar 2013 in Heidelberg, Manu-
skript abrufbar unter http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Reden/2013/2013-
01-11-heidelberg.html: „Da Änderungen des europäischen Sekundärrechts nur innerhalb des 
durch die Verträge gesetzten Rahmens möglich sind und Änderungen der Verträge selbst nur 
durch einstimmige Entscheidungen aller Mitgliedstaaten, sind gelegentlich dringend nötige 
Integrationsschritte […] tatsächlich nur gemäß der intergouvernementalen Methode möglich. 
Dies bedeutet vertragliche Vereinbarungen möglichst vieler Mitgliedstaaten außerhalb des 
europäischen Primär- und Sekundärrechts. Solche Second-Best-Lösungen sind suboptimale 
Lösungen, aber in der realen Welt besser als Stillstand und dabei häufig auch Wegbereiter für 
künftige, systemgerechtere Lösungen.“.

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Reden/2013/2013-01-11-heidelberg.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Reden/2013/2013-01-11-heidelberg.html
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willigen, aber nicht allen Mitgliedstaaten der EU – synonym verwandt für den ti-
telgebenden Intergouvernementalismus. 

Seit 2012 gibt es den ESM(-Vertrag),11 der im Wesentlichen die Errichtung eines 
Fonds für eine etwaige finanzielle Unterstützung von Mitgliedstaaten bezweckt; 
neben dem ESM soll ebenfalls seit 2012 der Fiskalvertrag12 als sein insbesondere 
auf solide mitgliedstaatliche Haushaltspolitik gerichtetes Gegenstück dienen; und 
schließlich gibt es seit 2014 das IGA,13 welches die Bankenunion durch auf einen 
Fonds übertragene Finanzmittel für etwaige Bankenabwicklungen unterstützen 
soll. Alle drei vorgenannten Fälle beruhen auf dem Einsatz völkerrechtlicher Ver-
träge, die einige – nicht aber alle, deshalb auch: „inter se“ – Mitgliedstaaten der EU 
als Reaktion auf die sogenannte Eurokrise geschlossen haben. Einerseits soll diese 
Rechtsmaterie nach nahezu einhelliger Auffassung außerhalb der Unionsrechts-
ordnung stehen.14 Andererseits lassen sich aber ein Konnex zur Unionsrechtsord-
nung15 – denn in der Sache geht es um die Ausgestaltung des in Art. 120 ff. AEUV 
primärrechtlich angelegten wirtschaftspolitischen Teilbereichs der Wirtschafts- 
und Währungsunion – schon aufgrund der Zielsetzung: Bekämpfung und Vorbeu-
gung eurokrisenhafter Entwicklungen, und gar eine auf die Unionsrechtsordnung 

	 11	Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus zwischen dem König-
reich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Estland, Irland, der Hellenischen 
Republik, dem Königreich Spanien, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, 
der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, dem Großherzogtum 
Luxemburg, Malta, dem Königreich der Niederlande, der Republik Österreich, der Portugie
sischen Republik, der Republik Slowenien, der Slowakischen Republik und der Republik Finn-
land.
	 12	Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungs-
union zwischen dem Königreich Belgien, der Republik Bulgarien, dem Königreich Dänemark, 
der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Estland, Irland, der Hellenischen Republik, 
dem Königreich Spanien, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, der Repu-
blik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, dem Großherzogtum Luxemburg, 
Ungarn, Malta, dem Königreich der Niederlande, der Republik Österreich, der Republik Polen, 
der Portugiesischen Republik, Rumänien, der Republik Slowenien, der Slowakischen Repub-
lik, der Republik Finnland und dem Königreich Schweden.
	 13	Übereinkommen über die Übertragung von Beiträgen auf den einheitlichen Abwicklungs-
fonds und über die gemeinsame Nutzung dieser Beiträge.
	 14	So die weit überwiegende Ansicht in der Literatur, siehe bspw. Dimopoulos, in: The 
Constitutionalization of European Budgetary Constraints, 2014, S. 41, 47, 62 f.; Kadelbach, 
in: EuR 2013, S. 489, 494 f.; Thym, in: EuR Beiheft 2/2013, S. 23, 31; unabhängig von (den) 
konkreten Übereinkommen auch ders., Ungleichzeitigkeit und europäisches Verfassungsrecht, 
2004, S. 181; keine Stellungnahme geliefert, sondern nur die entsprechende Wortwahl des vor-
legenden Gerichts aufgegriffen hat der EuGH, Urteil vom 27. November 2012, Rs. C-370/12 
(„Pringle“),ECLI:EU:C:2012:756, Rn. 178: „[…] außerhalb des rechtlichen Rahmens der 
Union […]“; siehe dagegen nur den Vorschlag beim Editorial, in: ECLR 2015, S. 425, 431: „A 
first step is to avoid being too restrictive in qualifying the variety of agreements mentioned 
above between EU members states as EU law. All of these agreements […] are part of the EU 
legal order in the wide sense, and in this sense create and modify EU law.“.
	 15	Vgl. dazu von Bogdandy / Bast / Arndt, in: ZaöRV 2002, S. 77, 125.


